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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

 1 Einleitung

 1.1 Räumlicher Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 10 der Gemeinde Eddelak umfasst 
das Gebiet westlich hinter der Bebauung Warferdonn bis zur Schulstraße und der Grund-
schule. Das Plangebiet hat eine Größenordnung von knapp 8.800 qm und liegt im Ortsteil
Warferdonn direkt angrenzend an das Schulgelände im Westen (Grundschule mit benach-
bartem Kindergarten). Es umfasst das Flurstück 74/1 (Kindergartenneubau) und einen 
Teil des Flurstücks 75/3 (Zufahrt Schulstraße) der Flur 2 der Gemarkung Warfen. Die ge-
naue Abgrenzung des Plangebiets ist der Planzeichnung zu entnehmen. 

Die Gemeinde Gemeinde Eddelak mit rund 1.345 Einwohnern (Quelle: Statistisches Amt 
für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stichtag 31.12.2021) liegt ca. 6 km nördlich vom 
Mittelzentrum Brunsbüttel, 6 km südlich vom ländlichen Zentralort St.- Michaelisdonn 
und etwa 14 km östlich vom Unterzentrum Marne entfernt. 

 1.2 Anlass und Ziel der Planung

Der Kindergarten der Gemeinde befindet sich in einem ehemaligen Gebäude der frühe-
ren Grundschule. Er kann derzeit 58 Kindergartenplätze zur Verfügung stellen. Es beste-
hen 3 Elementargruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren, für die eine Vor- und Nachmit-
tagsbetreuung sowie integrative Betreuung möglich ist. Das jetzige Gebäude wird den 
räumlichen Ansprüchen und Anfragen nicht mehr gerecht. So fehlen insbesondere Ange-
bote für Krippenkinder (U3), aber auch für 3-6Jährige (Ü3) nicht nur für die Gemeinde 
Eddelak selbst, sondern auch für die Nachbargemeinden Dingen und Averlak, um den 
Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung erfüllen zu können. Aus diesem Grund haben sich die 
drei Gemeinden zusammengeschlossen, um einen Kita-Neubau verwirklichen zu können. 
Der Standort in direkter Nähe zur Grundschule und zur bestehenden Kita-Einrichtung ist 
dabei optimal gewählt, weil hier Synergieeffekte erzielt werden können (Parkplatz, Nut-
zung des Außengeländes und des ÖPNV, direkter Wechsel von Kindergarten zur Grund-
schule, Anbindung an Wohnsiedlung) und eine entsprechend nutzbare Fläche in ausrei-
chender Größe zur Verfügung steht. 

Aus diesen vielfältigen Gründen hat die Gemeinde die Aufstellung des B-Planes Nr. 10 be-
schlossen.

 2 Übergeordnete Planungsvorgaben

 2.1 Ziele der Raumordnung

Gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) besteht eine Anpassungspflicht der kommuna-
len Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung.

Landesentwicklungsplan, Regionalplan

Die Ziele der Raumordnung für die Gemeinde Eddelak werden im Landesentwicklungs-
plan (LEP) aus dem Jahr 2021 und im Regionalplan IV aus dem Jahr 2005 festgelegt. Ed-
delak hat zwar keine zentralörtliche Funktion, jedoch obliegt den Gemeinden die Aufga-
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

be, den Bedarf an Plätzen in Kindertageseinrichtungen zu decken (LEP, Kap. 5.2), da ge-
mäß Kinder- und Jugendhilfegesetz ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für 
Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben (Ü3), besteht (RPl, Kap. 7.8). Hierzu hat 
die Gemeinde Eddelak zusammen mit den Gemeinden Averlak und Dingen eine interkom-
munale Kooperation gebildet, um gemeinsam diesen Aufrag zu erfüllen. Zudem soll eine 
Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Grundschule angestrebt wer-
den, um den Kindern den Übergang von einer Einrichtung in die andere zu erleichtern 
(LEP, Kap. 5.2). Dafür bietet Eddelak den idealen Standort, da die Kindertagesstätte in 
direkter Nachbarschaft zur Grundschule entsteht. Ergänzend werden soll das Ü3-Angebot
durch Krippenplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3). 

Die städtebauliche Entwicklung soll grundsätzlich in räumlicher und infrastruktureller 
Anbindung an bestehende Ortsteile entstehen (Kapitel 2.7 LEP). Die Innenentwicklung 
hat Vorrang vor der Außenentwicklung. 

Das Plangebiet liegt inmitten des Ortteils Warferdonn, umgeben von Wohnbebauung im 
Norden und Osten und vom Grundschulgelände im Westen. Das Plangebiet bildet zusam-
men mit dem südöstlich anschließenden Flurstück (für das aktuell der B-Plan Nr. 12 für 
ein Wohngebiet entwickelt wird) einen langgestreckten Einschnitt in der Siedlungsstruk-
tur. Die Anlage der Kita ist im nördlichen Bereich des Flurstücks 74/1 vorgesehen und 
schließt an vorhandene Siedlungsstruktur an. Eine Bebauung würde hier eine Lücke 
schließen und ein Ausweichen in weniger geeignete Standorte vermeiden. Bei der Wahl 
des Standortes geht es vor allem auch um die Nähe zur Grundschule, um Kooperationen 
und kurze Wege zu ermöglichen sowie um die Nutzung der vorhandenen Erschließung mit
Anschluss an den ÖPNV. Somit werden Synergieeffekte genutzt, die an anderer Stelle 
nicht gegeben sind. 

Die Gemeinde Eddelak liegt gemäß Landesentwicklungsplan (LEP) innerhalb des 10-km-
Radius um das Mittelzentrum Brunsbüttel und am äußersten Rande des Stadt- und Um-
landbereiches von Brunsbüttel. Der Ortsteil Warferdonn mit dem Schulgrundstück befin-
det sich knapp außerhalb (LEP, RPl). Zudem liegt die Gemeinde in einem Entwicklungs-
raum für Tourismus und Erholung (LEP) bzw. in einem Gebiet mit besonderer Bedeutung 
für Erholung und Tourismus (RPl). sowie am Rande eines Vorbehaltsraumes (LEP) bzw. ei-
nes Gebietes mit besonderer Bedeutung (RPl) für Natur und Landschaft. Zudem befindet 
sich das Plangebiet im Bauschutzbereich des Flugplatzes St. Michaelisdonn.

Landschaftrahmenplan (LRP)

Das Plangebiet befindet sich laut LRP in einem Gebiet mit besonderer Erholungseignung. 
Die direkte Umgebung befindet sich großflächig in einem Hochwasserrisikogebiet (§§ 73, 
74 WHG), das Plangebiet selbst ist jedoch knapp nicht betroffen. Das Plangebiet befin-
det sich innerhalb des Geotops St 025 (Strandwälle; Nehrungshaken bei St. Michaelis-
donn, 11 Einzelflächen1). Geotope stellen aus pädagogischer Sicht lehrreiche Beispiele 
für das Entstehen und die Veränderung von Landschaften dar. Sie können auch von tou-
ristischer Bedeutung sein und zudem wichtige Lebensräume seltener und bedrohter 
Pflanzen – und Tierarten darstellen.2 

1 Landschaftrahmenplan für den Planungsraum III, Erläuterungen Seite 297; Herausgeber: Ministerium für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein, Mercatorstraße 
3, 24106 Kiel; Jahr 2020

2 Siehe ebenda Kap. 2.1.1.2, Seite 42
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

Das Plangebiet liegt in einem Bereich mit weitläufig sogenanntem klimasensitiven Bo-
den. Diese sind potenziell geeignet, „die aufgrund ihrer natürlichen Ausstattung bzw. ih-
rer Nutzung geeignet sind, als tatsächliche oder potenzieller Treibhausgas- (THG)/Koh-
lenstoffspeicher einen räumlich-funktionalen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten.“3 
Spezifische Aussagen zum Plangebiet werden jedoch nicht getroffen. Auf Grund der ab-
gelegenen Lage ist es auch nicht von touristischem Interesse. Es ist zudem nicht öffent-
lich zugänglich. 

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan4 für die Gemeinde Eddelak weist das Plangebiet als Frischwiese/-
weide mit einem Kleingewässer aus. Für diese Biotopstruktur wird im Landschaftsplan 
keine spezifische Aussage getroffen. Anders als z.B. für die direkt westlich benachbarte 
Fläche zwischen Schulgebäude und Plangebiet, die als gesetzlich geschützter, gehölzfrei-
er Trockenstandort im Landschaftsplan deklariert wird (jedoch mittlerweils einen starken
Baumbewuchs aufweist). 

 2.2 Flächennutzungsplan (FNP)

Im FNP der Gemeinde Gemeinde Eddelak einschließlich der gültigen Änderungen ist das 
Gebiet als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Daher wird für diese Fläche parallel
die 6. FNP-Änderung durchgeführt.

 3 Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen der Planung

Es besteht ein gesetzlicher Anspruch für Kinder ab dem vollendeten 3. Lebenjahr auf ei-
nen Kindergartenplatz. Die Gemeinde Eddelak hat zwar einen Kindergarten, dessen Ka-
pazitäten sind jedoch erschöpft. Zudem möchte die Gemeinde zusätzlich mehr Krippen-
plätze anbieten. In einem interkommunalen Zusammenschluss mit den Gemeinden Aver-
lak und Dingen soll die neue Kindertagesstätte im Zentrum der beiden Gemeinden ent-
stehen. Die Gemeinde Eddelak eignet sich als Standort deshalb besonders, weil sie be-
reits eine Grundschule hat, die auch für die Kooperationsgemeinden zuständig ist. Zu-
dem kann die Kindertagesstätte in unmittelbarer Nähe der Grundschule errichtet werden
und erleichtert so die Partnerschaft zwischen beiden Einrichtungen. Auch der bestehen-
de Kindergarten, der nicht mehr den Anforderungen genügt, befindet sich in Nachbar-
schaft zur Grundschule. Der Standort ist somit alternativlos, da er zudem eingebettet ist
in ein Wohngebiet und vorhandene Synergieeffekte nutzen kann (kurze Wege, Mittel-
punkt zwischen den Gemeinden Averlak und Dingen, gemeinsame Erschließung mit der 
Grundschule). 

Der südliche Bereich wird überwiegend als öffentliche Grünfläche „Lernort Natur“ fest-
gesetzt, der gesetzlich geschützte Biotope enthält. Diese Grünfläche dient als Lern- und 
Erfahrungsort insbesondere für die angrenzenden Institutionen Kindertagesstätte und 
Grundschule, kann bei Bedarf aber auch von anderen Bildungseinrichtungen genutzt wer-
den.

3 Siehe ebenda, Kap. 4.1.7, Seite 223

4 Landschaftsplan Gemeinde Eddelak; UAG Umweltplanung  und  -audit GmbH, Kiel; Jahr 1999
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Mit dem Neubau der Kindertagesstätte wird durch Erdarbeiten in Boden- und Wasser-
haushalt eingegriffen. Wesentliche Auswirkung der Planung ist die Versiegelung auf einer
bislang unbebauten Feuchtwiese, für die entsprechender Ausgleich zu schaffen ist. Die 
Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind eingeschränkt, da das Plangebiet auf drei Sei-
ten von Bebauung umgeben ist. Lediglich die schmale Südseite öffnet sich zu einer Grün-
landfläche hin, die ebenfalls in umgebende Siedlungsstruktur eingebettet ist und für 
eine Wohnbebauung vorgesehen ist (B-Plan Nr. 12). 

 3.1 Gemeinbedarfsfläche/Art der Nutzung

Das Plangebiet wird als Fläche für Gemeinbedarf für sozialen Zwecken dienende Gebäu-
de und Einrichtungen (Kindergarten) festgesetzt. Es dient den Gemeinden Eddelak und 
den Nachbargemeinden Averlak und Dingen zur Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen
Kindergartenplatz. 

 3.2 Maß der baulichen Nutzung

Das Maß der baulichen Nutzung wird mit einer Grundfläche (GR) von 2.500 qm festge-
setzt sowie eine 1-Geschossigkeit. Dies erlaubt auch künftige Erweiterungen, sollte der 
Bedarf vorhanden sein, ohne erneut den Bebauungsplan ändern und anpassen zu müssen.
Zufahrten und Stellplätze können bis zu einer maximalen Grundfläche von 1.000 qm an-
gelegt werden. Zuwegungen, Terrassen und Nebenanlagen dürfen eine Größe von 1.500 
qm nicht überschreiten.  

Die maximale Traufhöhe wird auf 4,0 m festgesetzt, die maximale Firsthöhe auf 6,0 m. 
Höhenbezugspunkt für die Trauf- und Firsthöhe ist der höchste Punkt der am Grundstück 
angrenzenden Straßenbegrenzungslinie. 

 3.3 Überbaubare Grundstücksfläche/Bauweise

Die Baugrenze erstreckt sich bis etwa zur Hälfte des Grundstücks mit einem Mindestab-
stand zu den Grundstücksgrenzen, um möglichst flexibel in der Umsetzung zu sein und 
auch bei künftigem Entwicklungsbedarf keine erneute Planungsänderung mit dem damit 
verbundenen finanziellen und zeitlichen Aufwand erforderlich zu machen. Zugleich wird 
der sensiblere südliche Teil des Plangebietes mit seinem moorigen Untergrund (Nieder-
moor) und den Feuchtwiesen von der Bebauung ausgenommen.

 3.4 Fläche für Maßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft

Südlich der überbaubaren Fläche befindet sich ein Kleingewässer innerhalb eines Erlen-
Bruchs sowie ein Schilfsaum entlang des südlichen Gemeindegrabens. Kleingewässer und 
Schilfsaum sind gesetzlich geschützte Biotope. Der Erlenbruch ist auf Grund seiner gerin-
gen Größe unter 1.000 qm nicht geschützt, jedoch ökologisch wertvoll.5 Daher werden 
diese Flächen als a) Fläche zum Schutz von Natur und Landschaft (Kleingewässer, Schilfs-
aum) nachrichtlich sowie als b) Fläche mit Bindung zum Erhalt von Bäumen (Erlen-Bruch)
innerhalb der öffentlichen Grünfläche „Lernort Natur“ festgesetzt. Diese Grünfläche 
kann künftig als erweiterter „Anschauungs- und Erfahrungsraum“ unter Aufsicht den 
Kindern der Kita sowie auch der Grundschule, aber auch anderen interessierten 

5 Ebda, Seite 5
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

Einrichtungen dienen, in der Kinder, Judendliche und Erwachsene der Natur begegnen 
und sie erfahren und be-greifen können. 

 3.5 Erschließung

Das Grundstück grenzt direkt an den Wendeplatz der Grundschule. Die Erschließung ist 
somit gesichert. Direkt am Wendeplatz sind eine Bushaltestelle vorhanden. Sowie öffent-
liche Parkplätze vorhanden, die von der Grundschule und dem vorhandenen Kindergarten
genutzt werden. Für den Neubau können bei Bedarf zusätzliche Parkplätze im Plangebiet
angelegt werden. 

An Ver- und Entsorgungsleitungen im Schulweg kann angeschlossen werden.

Löschwasser

In der Regel muss eine Löschwasserversorgung von mindestens 48 m³/h für eine Dauer 
von zwei Stunden sichergestellt werden. Es kann an vorhandene Leitungen angeschlossen
werden. Sofern dies nicht ausreichen sollten, können in der Erschließungsplanung ent-
sprechende technische Anlagen (z.B. Hydranten) vorgesehen werden. 

Entwässerung

Zur Beurteilung der Versickerung- und Tragfähigkeit des Bodens wurde ein Bodengutach-
ten6 in Auftrag gegeben. Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass nach Austausch humoser 
Deckschichten und Austausch mit Sanden eine dezentrale Entwässerung im Plangebiet 
möglich ist. Die Bohrungen haben ergeben, dass mindestens bis zur Bohrtiefe von 6m un-
terhalb der humosen Oberschicht Sande – vermutlich ehemalige Dünen – vorhanden sind, 
die anfallendes Oberflächenwasser aufnehmen können. Die Versickerung kann über 
Rohr-, Rigolen- oder Muldenversickerung erfolgen. Bestehende Entwässerungsgräben in 
den Randbereichen können in die Entwässerung einbezogen werden. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, ein Regenrückhaltebecken im Plangebiet zu integrieren, um anfallendes 
Oberflächenwasser aufzunehmen. Gemäß Stellungnahme des Deich- und Hauptsielver-
bandes ist ab 1.000 qm befestigter Fläche eine Regenrückhaltung erforderlich. Die Dros-
selablussspende in den südlich anschließenden Vorfluter darf 1,2 ltr/sec * ha nicht über-
schreiten. Entsprechend sind (technische) Maßnahmen zu ergreifen, um die Einleitung in 
den Vorfluter entsprechend den Vorgaben zu drosseln. Die konkrete Umsetzung (z.B., 
oberirdisch als Becken oder unterirdisch in Zisternen) und Detaillierung erfolgt auf Ob-
jektebene und ist mit dem DHSV abzustimmen. 

Die Berechnung des anfallenden Oberflächenwassers (Wasserrechtliche Anforderungen 
zum Umgang mit Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1: Mengenbewirtschaftung: A-
RW1) erfolgt im weiteren Verlauf des Verfahrens und ist der unteren Wasserbehörde des 
Kreises vorzulegen. Ein Teil des Wassers wird abgeleitet (Gräben, Kanalisation), ein an-
derer Teil kann auf der Fläche versickern und verdunsten. Der Nachweis A-RW1 ist erfor-
derlich, damit die wasserrechtliche Erlaubnis für die geplante Oberflächenbeseitigung 
seitens der genehmigenden Behörde in Aussicht gestellt werden kann. 

6 Geotechnisches Gutachten, Neubau einer Kindertagesstätte, Eddelak; Geo Rohwedder, Ingenieurbüro für 
Spezialtiefbau und Geotchnik GmbH; 05.02.2020
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Seitens des geotechnischen Gutachtens wird empfohlen, die Sockeloberkante mit mög-
lichst hohem Niveau über dem jetzigen Terrain anzusiedeln, um größere Wasseransamm-
lungen zu vermeiden und einen größeren Grundwasserflurabstand zu schaffen. 

 3.6 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

 3.6.1 Archäologischer Denkmalschutz

Kulturelle Denkmale konnten bislang nicht nachgewiesen werden. Es wird jedoch aus-
drücklich auf § 15 DSchG verwiesen:

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über 
die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht 
ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 
des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die 
Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt 
haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach 
Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem 
Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von 
Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier 
Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

 4 Grünordnung/Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich von Eingriffen in Natur 
und Landschaft im Rahmen der planerischen Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen. 
Mit Umsetzung der Planung finden Eingriffe in vorhandene Strukturen statt, die an ande-
rer Stelle auszugleichen sind. 
Im südlichen Teil des Plangebietes sind Gehölzstrukturen in der Südostecke vorhanden. 
Entlang der West- und Südgrenze verlaufen Entwässerungsgräben. Als gesetzlich ge-
schützte Biotope sind ein Kleingewässer sowie entlang des südlichen Grabens ein Schilf-
gürtel vorhanden. Diese werden nachrichtlich in den B-Plan übernommen. Ein Er-
len-Bruch um das Kleingewässer hat auf Grund der geringen Größe keinen Schutzstatus, 
ist aber dennoch ökologisch wertvoll und wird im B-Plan per Festsetzung geschützt.
Der Lebensraumverlust wird an anderer Stelle außerhalb des Plangebietes ausgeglichen. 
Genaue Aussagen hierzu erfolgen im weiteren Verlauf des Verfahrens.
In ca. 220 m nördöstlicher Entfernung befindet sich ein FFH-Schutzgebiet (2020-301). 
Dieses ist von der Planung nicht betroffen. Auswirkungen der Planung auf das Schutzge-
biet sind nicht zu erwarten. 

Gemäß § 44 BNatSchG unterliegen besonders geschützte Arten sowie ihre Fortpflanzungs-
und Ruhestätten einem besonderen Schutz. Zu den besonders geschützten Arten gehören
Arten der Anhänge A und B der europäischen Artenschutzverordnung (Nr. 338/97), Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Nr. 92/43/EWG) sowie alle in Europa heimischen 
Vogelarten. 

9
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Es wurden eine Biotopkartierung sowie eine Potenzialanalyse erstellt.7 Demnach ist auf 
Grund der Biotopstrukturen das Vorhandensein von Amphibien nicht ausgeschlossen.  
Gehölzbrüter dürften in den Gehölzstrukturen Brut- und Nahrungsrevier haben. 
Wenngleich keine Gebäude innerhalb des Plangebietes vorhanden sind, so können 
vorhandene Baumbestände eventuell als Brutstätten für Fledermäuse attraktiv sein. 
Mindestens dient das Plangebiet ihnen als Jagdrevier. 

 4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Gemäß § 44 BNatSchG unterliegen besonders geschützte Arten sowie ihre Fortpflanzungs-
und Ruhestätten einem besonderen Schutz. Zu den besonders geschützten Arten gehören
Arten der Anhänge A und B der europäischen Artenschutzverordnung (Nr. 338/97), Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie (Nr. 92/43/EWG) sowie alle in Europa heimischen Vo-
gelarten. Ein Bauleitplan, der gegen artenschutzrechtliche Verbote verstößt, ist nicht 
vollzugsfähig und wäre damit ungültig. Gemäß § 44 (5) BNatSchG liegt bei Bauleitplan-
verfahren kein Verbotstatbestand vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-
griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt wird.

Um Tötungen von Individuen oder Zerstörung von Brutplätzen geschützter Arten zu ver-
meiden, müssen bei der Umsetzung der Planung Maßnahmen ergriffen werden, die je-
doch nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden können. Hierzu gehören beispielsweise 
Amphibienzäune, Vergrämung, Schutz relevanter Biotopstrukturen, Baufeldräumung au-
ßerhalb von Brut- und Aufzuchtzeiten. Die möglichen Maßnahmen werden im Umweltbe-
richt im Kapitel 5.2.4 „Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen“aufgelistet. 

 4.2 Eingriffsermittlung und -bewertung

Die ausgleichsbedürftigen Eingriffe, die durch den B-Plan vorbereitet werden, werden im
Folgenden auf der Grundlage des Gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und 
des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein (V 531 
-5310.23, IV 268) vom 9. Dezember 2013 ermittelt und bewertet.

Unberücksichtigt bleiben die zu erhaltenden Grünflächen sowie die geschützten Biotop-
flächen in einer Gesamtgröße von 1.840 qm. Dieser Anteil wurde von der Gesamtgröße 
des Plangebietes von 8.797 qm bereits abgezogen.

Lebensraumverlust:

Art des Eingriffs Flächengröße Betroffene

Schutzgüter

Flächenbewer-
tung

Eingriffsin-
tensität

Eingriffsfläche

Lebensraumver-
lust Grünland

6.957 qm Arten und Lebens-
gemeinschaften, 
Landschaftsbild

Eingeschränkt be-
sondere Bedeu-
tung

1 6.957 qm 

7Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse und Biotoptypenkartierung zum Bebauungsplan Nr. 10 „Kindergarten“, 
 UAG Umweltplanung und –audit GmbH, 24103 Kiel; 24.08.2022
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Summe: 6.957 qm

Versiegelung

Art des Eingriffs Flächengröße Betroffene

Schutzgüter

Flächenbewertung Eingriffsin-
tensität

Eingriffsfläche

Gemeinbedarfs-
fläche Kinderta-
gesstätte

 2.500 qm Boden, Wasser Eingeschränkt be-
sondere Bedeutung

1 2.500 qm

Zufahrten, Stell-
plätze

1.000 qm Boden, Wasser Eingeschränkt be-
sondere Bedeutung

1 1.000 qm

Nebenanlagen, 
Zuwegungen, 
Terrassen

1.500 qm Boden, Wasser Eingeschränkt be-
sondere Bedeutung

1 1.500 qm

Summe:  5.000 qm

Es können insgesamt bis zu 5.000 qm versiegelt werden. 

 4.3 Ausgleichsermittlung

Es ist auf der Grundlage des gemeinsamen Erlasses des Ministeriums für das Plangebiet 
von eingeschränkt besonderer Bedeutung auszugehen. Im südlichen, nicht überbauten 
Teil des Plangebietes sind gesetzlich geschützte Biotopstrukturen vorhanden, die per 
Festsetzung geschützt bleiben. Gehölze in den Randbereichen und besonders im südli-
chen Teil des Plangebietes sowie der dort vorkommende Feuchtwiesenanteil/feuchtes 
Grünland werten die Fläche auf. Gemindert wird die Bedeutung durch die von 3 Seiten 
bebaute Lage und den relativ schmalen Zuschnitt (maximale Breite etwa 50 m). Im Land-
schaftsplan der Gemeinde Eddelak werden zur Fläche des Plangebietes keine spezifi-
schen Aussagen getroffen8. Als Flächenfaktor für den Ausgleich der Lebensraumverluste 
wird daher 1 zu 0,70 angesetzt. Daraus ergibt sich anhand der Eingriffsfläche von 6.783 
qm eine Fläche für Ausgleichsmaßnahmen von 4.870 qm (6.957 qm x 0,70). Die Aus-
gleichsfläche und -maßnahmen sind vertraglich zu sichern und werden im weiteren Ver-
fahren konkretisiert. Hierbei kann es sich um die Stilllegung von landwirtschaftlicher 
Fläche sowie punktuelle ökologische Ergänzung durch Gehölzpflanzung handeln, um den 
Verlust im Plangebiet auszugleichen. 

Für Eingriffe in den Boden- und Wasserhaushalt durch Versiegelung ist in der Regel ein 
Ausgleichsfaktor von 0,5 anzusetzen. Sollten als Ausgleichsmaßnahme für die zusätzli-
chen Versiegelungen intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen extensiviert 
werden, um die ökologischen Funktionen, die durch die Eingriffe verloren gehen, wieder 
herzustellen, ist ein höherer Ausgleichsfaktor als 0,5 zu wählen. Daraus ergibt sich ein 
Ausgleich von mindestens 2.500 qm (5.000 qm x 0,5) für versiegelte Flächen. Es wird 

8 Siehe Fußnote Nr. 4
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davon ausgegangen, dass mit dem Ausgleich des Lebensraumverlustes in o.g. Größenord-
nung auch die Eingriffe durch Versiegelung ausgeglichen sein werden (die Ausgleichsflä-
che von 4.870 qm entspricht etwas weniger als dem doppelten der Eingriffsfläche).

Die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen einschließlich der Bewirtschaftungsvorgaben
muss vertraglich gesichert werden. 

 5 Umweltbericht

 5.1 Einleitung

 5.1.1 Darstellung der Planungsinhalte und -ziele

 5.1.1.1 Beschreibung des Standortes

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 10 der Gemeinde Eddelak umfasst 
das Gebiet westlich hinter der Bebauung Warferdonn bis zur Schulstraße und der Grund-
schule. Das Plangebiet hat eine Größenordnung von knapp 8.800 qm und liegt im Ortsteil
Warferdonn direkt angrenzend an das Schulgelände (Grundschule mit benachbartem Kin-
dergarten im Westen). Im Osten und Norden grenzt das Plangebiet an Wohnbebauung, im
Süden an eine Grünlandfläche. Es umfasst das Flurstück 74/1 (Kindergartenneubau) und 
einen Teil des Flurstücks 75/3 (Zufahrt Schulstraße) die Flurstücke der Flur 2 der Gemar-
kung Warfen der Gemeinde Eddelak. Die genaue Abgrenzung des Plangebiets ist der Plan-
zeichnung zu entnehmen. 

Die Gemeinde Gemeinde Eddelak mit rund 1.345 Einwohnern (Quelle: Statistisches Amt 
für Hamburg und Schleswig-Holstein, Stichtag 31.12.2021) liegt ca. 6 km nördlich vom 
Mittelzentrum Brunsbüttel, 6 km südlich vom ländlichen Zentralort St.- Michaelisdonn 
und etwa 14 km östlich vom Unterzentrum Marne entfernt. 

Im südlichen Bereich des Plangebietes befindet sich inmitten der Fläche ein Kleingewäs-
ser sowie entlang des südlichen Grabens ein Streifen Schilfröhricht. Beide Biotope sind 
gesetzlich geschützt. Das Kleingewässer liegt inmitten eines Erlen-Bruchs, der zwar auf 
Grund seiner geringen Größe (< 1.000 qm) nicht gesetzlich geschützt ist, jedoch ökolo-
gisch wertvoll ist. Gehölzstrukturen finden sich zudem im Südosten des Plangebietes.

 5.1.1.2 Ziele und Festlegungen der Planung

Der Kindergarten der Gemeinde befindet sich in einem ehemaligen Gebäude der frühe-
ren Grundschule. Er kann derzeit 58 Kindergartenplätze zur Verfügung stellen. Es beste-
hen 3 Elementargruppen für Kinder von 3 bis 6 Jahren, für die eine Vor- und Nachmit-
tagsbetreuung sowie integrative Betreuung möglich ist. Das jetzige Gebäude wird den 
räumlichen Ansprüchen und Anfragen nicht mehr gerecht, weshalb der Umzug in das 
neue Gebäude vorgesehen ist. So fehlen insbesondere Angebote für Krippenkinder (U3), 
aber auch für 3-6Jährige (Ü3) nicht nur für die Gemeinde Eddelak selbst, sondern auch 
für die Nachbargemeinden Dingen und Averlak, um den Rechtsanspruch auf Kita-Betreu-
ung erfüllen zu können. Aus diesem Grund haben sich die drei Gemeinden zusammenge-
schlossen, um einen Kita-Neubau verwirklichen zu können. Der Standort in direkter Nähe
zur Grundschule und zur bestehenden Kita-Einrichtung ist dabei optimal gewählt, weil 
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hier Synergieeffekte erzielt werden können (Parkplatz, Nutzung des Außengeländes und 
des ÖPNV, direkter Wechsel von Kindergarten zur Grundschule, Anbindung an Wohnsied-
lung) und eine entsprechend nutzbare Fläche in ausreichender Größe zur Verfügung 
steht. 

Das Plangebiet wird daher vorwiegend als Gemeinbedarfsfläche mit dem Zweck „Kinder-
garten“ festgesetzt. Ein kleinerer Teil wird als öffentliche Grünfläche „Lernort Natur“ 
festgesetzt und dient vorwiegend der Kindertageseinrichtung sowie der benachbarten 
Grundschule als Lern- und Erfahrungsort, um Natur zu erleben und zu be-greifen. Vor-
stellbar ist aber auch die Zugänglichkeit für andere interessierte Gruppen, um Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen Naturverständnis näher zu bringen.

 5.1.1.3 Art, Umfang und Flächenbedarf des Vorhabens

Das Plangebiet hat eine Größe von etwa. 8.800 qm und wird überwiegend als Gemeinbe-
darfsfläche mit dem Zweck „Kindergarten“ festgesetzt. Für das Gebäude des Kindergar-
tens wird eine Grundfläche von 2.500 qm festgesetzt, die künftige Erweiterungen er-
laubt. Die bislang geplante Größenordnung umfasst ca. 2.000 qm, sodass ca. 500 qm Er-
weiterungspuffer bleiben. Weitere 1.000 qm können für Stellplätze und Zufahrten sowie 
1.500 qm für Zuwegungen und Nebenanlagen (z.B. Spielgeräte, Zuwegungen, Terrassen) 
genutzt bzw. versiegelt werden. Es ist eine Eingeschossigkeit vorgesehen. Die maximale 
Traufhöhe wird auf 4,0 m festgesetzt, die maximale Firsthöhe auf 6,0 m. Höhenbezugs-
punkt für die Trauf- und Firsthöhe ist der höchste Punkt der am Grundstück angrenzen-
den Straßenbegrenzungslinie. 

Zur Bewertung der Eingriffe wurden eine Biotoptypenkartierung sowie eine Potentialana-
lyse durchgeführt.9

 5.1.2 Darstellung und Berücksichtigung betroffener Umweltschutzziele

 5.1.2.1 Relevante Umweltschutzziele

Für die Bauleitplanung relevante Umweltschutzziele befinden sich in allgemeingültiger
Form in den verschiedenen Fachgesetzen und speziell gebietsbezogen z.B. in Schutzge-
bietsausweisungen oder Darstellungen in Fachplänen. 

Allgemeine gesetzliche Ziele, die für die Planung relevant sind, sind insbesondere 

 Gebot der flächenschonenden Planung (u.a. mit dem Grundsatz Innenentwicklung
vor Außenentwicklung)

 der  allgemeine Schutz  und die  Erhaltung  der  Entwicklungsfähigkeit  von Natur,
Landschaft, Boden- und Wasserhaushalt einschließlich dem Ausgleich von Eingrif-
fen

 die Klimaschonung

 Arten- und Lebensraumschutz, auch hinsichtlich der Entwicklungsfähigkeit (z.B.
durch Biotopverbundsysteme)

 der Schutz der Umwelt vor Schadstoffeinträgen

9 Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse und Biotoptypenkartierung zum Bebauungsplan Nr. 10 „Kindergarten“, 
 UAG Umweltplanung und –audit GmbH, 24103 Kiel; 24.08.2022
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 der Immissionsschutz

 der Hochwasserschutz

 5.1.2.2 Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltschutzziele

Die Umweltschutzziele, die durch die Planung berührt werden können, werden als öf-
fentliche Belange in die planerische Abwägung eingestellt. Die Eingriffe in Natur und
Landschaft werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgeglichen.

In § 44 Abs. 5 BNatSchG ist geregelt, dass im Rahmen der Bauleitplanung keine arten-
schutzrechtlichen Verstöße vorliegen, wenn für betroffene Arten in räumlicher Nähe 
Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, durch die die jeweilige Populationsgrö-
ße erhalten werden kann. Als Kompensationsmaßnahme für die Planung kommen Aufwer-
tung von Grün- oder Ackerlandflächen durch Nutzungsextensivierung und biotopgestal-
tende Maßnahmen in Betracht.

Landschaftsplan

Der Landschaftsplan10 für die Gemeinde Eddelak weist das Plangebiet als Frischwiese/-
weide mit einem Kleingewässer aus. Spezifische Aussagen zum Plangebiet werden nicht 
getroffen. Anders als z.B. für die direkt westlich benachbarte Fläche zwischen Schulge-
bäude und Plangebiet, die als gesetzlich geschützter, gehölzfreier Trockenstandort im 
Landschaftsplan deklariert wird (jedoch mittlerweils einen starken Baumbewuchs auf-
weist). 

 5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

 5.2.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands und Beschreibung 
der Auswirkungen bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung

 5.2.1.1 Bestandsbeschreibung (Basisszenario)

Flächennutzung, Arten und Biotope

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 8.800 qm. Es zeichnet sich durch Grünlandfläche 
aus, die insbesondere im Süden mit Feuchtwiesenanteilen durchzogen ist. In den Rand-
bereichen finden sich Entwässerungsgräben (Süden und Westen) sowie Gehölzstrukturen 
(insbesondere südwestlicher Plangebietsbereich). An gesetzlich geschützten Biotopen 
sind ein Kleingewässer inmitten eines Erlen-Bruchs sowie mit Schilfröhricht gesäumte 
Uferzonen entlang des südlichen Grabens vorhanden. Der Erlen-Bruch ist auf Grund sei-
ner geringen Größe (weniger als 1.000 qm) nicht gesetzlich geschützt. Diese Aussagen 
beruhen auf einer parallel durchgeführten Biotoptypenkartierung sowie Potenzialanaly-
se.11

Aufgrund der Habitatansprüche kann das Plangebiet Fledermäusen potentiell als Jagd-
revier dienen. Gebäude kommen im Plangebiet nicht vor, jedoch können vorhandene 
Bäume als Aufzuchtstätten oder Verstecke (Höhlen, Ritzen) attraktiv sein. 

10 Landschaftsplan Gemeinde Eddelak; UAG Umweltplanung  und  -audit GmbH, Kiel; Jahr 1999

11 Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse und Biotoptypenkartierung zum Bebauungsplan Nr. 10 „Kindergarten“, 
 UAG Umweltplanung und –audit GmbH, 24103 Kiel; 24.08.2022
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Als geschützte Amphibienart kann z.B. der seltene Moorfrosch potentiell im Plangebiet 
in den vorhandenen Gewässern (Gräben, Kleingewässer) vorkommen.

Das Vorkommen unterschiedlicher europäischer Vogelarten als Brutvögel – vornehmlich 
Gehölzbrüter – ist wahrscheinlich. Offenlandbrüter sind ebenfalls möglich. 

 5.2.1.2 Boden

Bedeutung für den Naturhaushalt haben Böden vor allem als Lebensraum, als Standort-
medium für Biotope sowie als Speicher (z.B. für Wasser und Nährstoffe) und Filter (z.B. 
für Schadstoffe). Die Auftragsböden im nördlichen Bereich des Plangebietes (Baubereich)
bestehen aus humosen Sanden in einer Stärke von 0,7 bis 0,8 m in vorwiegend lockerer 
Lagerung. Als gewachsener Untergrund finden sich Dünensande in lockerer bis mittel-
dichter Lagerung. Diese lokal mineralisch anstehenden Sande liegen bis mindestens 6m 
Tiefe vor.12 

 5.2.1.3 Wasser

Der Wasserhaushalt ist insbesondere gegenüber Versiegelungen empfindlich, die für 
schnelleren Wasserabfluss und damit für eine zusätzliche hydraulische Belastung der Ent-
wässerungsgräben sorgen, sowie gegenüber Schadstoffeinträgen, die die Gewässergüte 
schädigen. Festgestellt wurde Grundwasser bei 4 Kleinrammbohrungen gemäß Bodengut-
achten13 in 1 m bis 1,7 m Tiefe, wobei dies lediglich im nördlichen Teil des Plangebietes 
für den Gebäudestandort untersucht wurde.

Im Süden und Westen sind Entwässerungsgräben vorhanden.

 5.2.1.4 Klima/Luft

Kleinklimatisch hat das Gebiet für die Siedlungsbereiche auf Grund der umgebenden 
Freiflächen eine eher geringe Funktion. Zudem ist die Gemeinde Eddelak kleinklimatisch
nicht sonderlich belastet. Die Gemeinde Eddelak liegt im geestnahen Randbereich. Das 
Kleinklima weist eine gemäßigte Ozeanität14 auf: 

 mittlere Temperatur 8,1 – 8,5° im Jahr
 zumeist hohe jährliche Niederschlagsmengen (800-880 mm)
 Niederschlagsmaximum Spätsommer/Frühherbst
 Niederschlagsminimum (Vor)Frühling
 geringe jährliche Sonnenscheindauer
 nahezu ständige Windeinwirkung, vorherrschend aus südwestlicher/westlicher 

Richtung (mittlere Windstärke 2-2,5 Beaufort)

 5.2.1.5 Landschaftsbild

Das Plangebiet liegt inmitten von Bebauung. Im Norden und Osten ist es von Wohnbebau-
ung umgeben, im Westen vom Komplex der Grundschule. Im Süden schließt sich eine 
Grünlandfläche an, für die derzeit der Bebauungsplan Nr. 12 für Wohnbaufläche aufge-

12 Siehe Nr. 5; Geotechnisches Gutachten

13 Siehe Nr. 5; Geotechnisches Gutachten

14 Siehe Nr. 4 Landschaftsplan Gemeinde Eddelak, Seite 40
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stellt wird. Das Plangebiet liegt eher versteckt inmitten der Bebauung. Auf das umge-
bende Landschaftsbild hat es auf Grund der recht isolierten Lage kaum Auswirkung.

 5.2.1.6 Mensch/Erholungsnutzung/Immissionen

Das Plangebiet ist nicht öffentlich zugänglich und ist lediglich von der Schulseite aus er-
reichbar. Eine unmittelbare Erholungsnutzung stellt die Fläche auf Grund der eher  ver-
steckten Lage, der bedingten Erreichbarkeit und der feuchten Bodenverhältnisse nicht 
dar. Für die unmittelbaren Anlieger ist es sicher auf Grund seiner naturnahen Beschaf-
fenheit und als „Puffer“ zu benachbarten Siedlungen von einem gewissen optischen 
Wert.

 5.2.1.7 Kultur- und Sachgüter

Wesentliche Kultur- und Sachgüter sind im Plangebiet nicht bekannt.

Gemäß § 15 Denkmalschutzgesetz SH hat, wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, dies
unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde 
mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer 
und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in 
dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichte-
ten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die 
Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 
nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

 5.2.1.8 Wechselwirkungen

Zwischen den einzelnen Schutzgütern bestehen im Ökosystem vielfältige Wechselwirkun-
gen, die durch bauliche Planungen beeinflusst werden. Relevant in Bezug auf Bebauung 
und Versiegelung ist z.B. der Wegfall versiegelter Bodenflächen als Speichermedium für 
den Wasserhaushalt und als Standort für Vegetation, die wiederum als Lebensraum dient.

 5.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei 
Nichtdurchführung der Planung

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Grünlandfläche vermutlich weiter moderat
bewirtschaftet werden. Die Feuchtwiesenbereiche blieben unberührt, ebenso wie die 
Gehölzstrukturen auf dem Grundstück. Eingriffe in Lebensraum und Artenvorkommen 
wären nicht erforderlich. 

Die Gemeinde könnte allerdings auch keinen Kindergarten in direkter Nachbarschaft zur 
Grundschule und zum bestehenden Kindergarten errichten, um Synergieeffekte zu nut-
zen (Parkplätze, Erschließung, Außenbereich, enge räumliche Kooperation zwischen den 
Institutionen, Nähe zum Wohngebiet). Der Kindergarten müsste an anderer Stelle errich-
tet werden ohne räumlichen Bezug zur Grundschule. Andere Flächen wären weniger ge-
eignet, weil sie deutlich in die Landschaft hineingreifen würden und sich vermutlich 
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stärker auf das Landschaftbild auswirken würden, während die vorliegende Fläche inner-
halb des Siedlungsbereiches liegt. 

 5.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Umsetzung der 
Planung

 5.2.3.1 Baubedingte erhebliche Auswirkungen

Die Umsetzung des Bebauungsplans wird zur Errichtung von Gebäuden (Kindergarten) 
und Flächenversiegelung (Verkehrsflächen, Zuwegungen, Spielgeräte, Nebenanlagen) auf
bisherigen Freiflächen führen. Beim Bau werden insbesondere im nördlichen Teilbereich 
die bestehende Vegetation und die oberste Bodenschicht einschließlich der damit ver-
bundenen Nahrungs- und Lebensräume für Tiere beseitigt und der Boden verdichtet. Für 
die erforderliche Erschließung sind Einzelbäume am Wendehammer zu entnehmen. So-
fern die restlichen Gehölzstrukturen verbleiben, kann der Verlust jedoch verkraftet wer-
den. Die Bäume sind an anderer Stelle zu ersetzen.15 

Die neu zu überbauenden und versiegelten Flächen werden dem natürlichen Stoffaus-
tausch des Boden- und Wasserhaushalts weitgehend entzogen und verdichtet. Auch als 
Puffer und Speicher können die Böden nicht mehr dienen. Niederschlagswasser wird von 
bebauten und versiegelten Flächen schneller in die Oberflächengewässer abgeführt. Die 
Prüfung gemäß den „Wasserrechtlichen Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in 
Schleswig-Holstein Teil 1: Mengenbewirtschaftung A-RW 1“ (LLUR, 2019) ist noch zu er-
bringen. Das Ortsbild wird durch Bebauung verändert.

Bei Umsetzung der Planung können bis zu ca. 5.000 qm Fläche neu versiegelt werden. 

Die Auswirkungen auf gemäß § 44 BNatSchG geschützte Arten beziehen sich hauptsäch-
lich auf Fledermäuse, Gehölzbrüter. Fledermäusen können vorhandene Bäume als Wo-
chenstuben (Höhlen) oder Quartiere dienen (Ritzen), der nördliche Teil des Plangebietes 
entfällt größtenteils als Nahrungsrevier, während der südliche Teilbereich weitgehend er-
halten bleibt. Von den vorkommenden Vogelarten können Gehölzbrüter durch Beseiti-
gung von Gehölzen ihre Brutstätten und Nahrungsreviere verlieren. Gräben und Kleinge-
wässer als Lebensräume von Amphibien sind von den Eingriffen nicht direkt betroffen. Es
können jedoch angrenzende Flächen, auf denen sich Amphibien ebenfalls aufhalten oder
die sie durchwandern könnten, betroffen werden. Die Auswirkungen können jedoch 
durch Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen so reduziert werden, dass keine arten-
schutzrechtlichen Konflikte durch die Planung entstehen.

Durch die mögliche Anlage eines Regenrückhaltebeckens kann es erforderlich werden, 
Gehölze im Südosten des Plangebietes zu entfernen.

Zeitlich begrenzt werden baubedingte Emissionen (Lärm, Staub) auftreten.

Es werden übliche Baustellenabfälle entstehen, die durch den Bauherrn bzw. die ausfüh-
renden Unternehmen der geordneten Entsorgung zugeführt werden.

15Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse und Biotoptypenkartierung zum Bebauungsplan Nr. 10 „Kindergarten“, 
 Seite 16
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

 5.2.3.2 Betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen

Emissionen (v.a. Lärm, Treibhausgase) sowie Abfälle werden im für einen Kindergarten-
betrieb üblichen Ausmaß entstehen. Es ist mit höherem Verkehrsaufkommen in der 
Schulstraße zu rechnen, insbesondere zu den Stoßzeiten (morgens, mittags), in denen 
Kinder gebracht bzw. wieder abgeholt werden. 

Weitere erhebliche betriebsbedingte Auswirkungen entstehen nicht.

 5.2.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen

Die Grundfläche wird auf 2.500 qm für das Gebäude, auf 2.500 qm für Stellplätze, Zu-
fahrten und sonstige Versiegelungen beschränkt und die Baugrenze auf den nördlichen 
Bereich des Plangebietes begrenzt, um den sensibleren südlichen Bereich mit Er-
len-Bruch, Kleingewässer und Schilf-Röhricht zu schonen. Diese Flächen werden im B-
Plan als Flächen zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und Landschaft bzw. Flächen 
mit Bindung zum Erhalt von Bäumen festgesetzt. Damit wird der empfindlichere südliche
Teil (Niedermoor, Gehölzstrukturen, Feuchtwiesen) von massiver Bebauung freigehalten 
und in seinem Bestand weitgehend erhalten. Die Höhenentwicklung des Kindergartenge-
bäudes wird beschränkt, sodass es sich in die Nachbarschaftbebauung einfügt. Ergänzend
wird die gesamte Versiegelung beschränkt, indem eine maximale Grundfläche für Ver-
kehrsflächen, Zuwegungen, Nebenanlagen etc. festgesetzt wird. 

Um Tötungen von Individuen oder Zerstörung von Brutplätzen geschützter Arten zu ver-
meiden, müssen bei der Umsetzung der Planung Maßnahmen ergriffen werden, die je-
doch nicht im Bebauungsplan festgesetzt werden können. Folgende Maßnahmen sind zu 
berücksichtigen, um ein erhöhtes Verletzungs-/Tötungsrisiko zu vermeiden16:

Gehölzbrüter:

 bei Entnahme von Gehölzen ist eine entsprechende Anzahl an Gehölzen neu zu 
pflanzen

 Gehölzentnahme sind außerhalb der Zeit vom 01.03.-30.09. durchzuführen

Bodenbrüter/Offenlandarten:

 Baumaßnahmen sind außerhalb der Zeit vom 01.03. - 31.07. auszuführen oder 

 bei Baumaßnahmen (z.B. Baufeldfreimachung), die an den Beginn der Brutzeit an-
grenzen, sind geeignete Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen (z.B. Flatter-
band)

Fledermäuse:

 Bei Gehölzentnahmen sind Eingriffe außerhalb der Zeit vom 03.04.-30.09, also nur
in den Herbst-/Wintermonaten, durchzuführen

 zur Kompenation ist eine entsprechende Zahl an heimischen und standortgerech-
ten Gehölzen neu anzupflanzen

Amphibien:

16 Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse und Biotoptypenkartierung zum Bebauungsplan Nr. 10 „Kindergarten“, 
 Seite 17 ff
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

 Erhalt der wichtigen Gehölzstrukturen im Plangebiet (Erlen-Bruch und Gehölze 
südöstlich der Baugrenze)

 Einrichtung eines Amphibienschutzzaunes mit Überkletterschutz nach außen nach 
der Baufeldfreimachung innerhalb der Baugrenze (Grünland). So soll sichergestellt
werden, dass Amphibien nicht von außen in das Baufeld einwandern und getötet 
werden können. Eine Rampe von innen nach außen gerichtet sorgt dafür, dass po-
tentielle Tiere innerhalb der Baugrenze dennoch nach außen wandern können. 

Entnahme von Gehölzen/Bäumen:

 Fällungen sind in der Zeit zwischen dem 01.10. und Ende Februar durchzuführen

 sollten vorgegebene Schutzzeiten durch Erd-/Bauarbeiten nicht eingehalten wer-
den können, so sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde entspre-
chende Maßnahmen zu treffen.

 Entnommene Bäume und Gehölze sind an anderer Stelle zu ersetzen

Zur Sicherung der artenschutzrechtlichen Belange wird eine baubiologische Begleitung 
zwischen Baufeldfreimachung und Durchführung des Bauvorhabens empfohlen. 

Ausgleichsfläche und -maßnahmen sind im weiteren Verfahren noch zu definieren und 
vertraglich zu sichern. In Betracht kommt die Stilllegung landwirtschaftlicher Flächen 
mit gleichzeitig biotopverbessernden Gehölzanpflanzungen. Insgesamt sind 4.748 qm 
Ausgleich zu erbringen.

 5.2.5 Mögliche anderweitige Planungsmöglichkeiten

Andere Grundstücke stehen der Gemeinde nicht zur Verfügung bzw. würde die Umset-
zung an anderer Stelle deutlich ungünstigere Eingriffe in den Landschaftsraum bedeuten 
und die Siedlungsgrenze in den Außenbereich verschieben. Die gewählte Fläche ist zwar 
auch als Außenbereich im Innenbereich anzusprechen, ist jedoch in den Siedlungsraum 
eingebettet.  

Der Kindergarten soll zudem in direkter Nachbarschaft zur Grundschule entstehen, um 
Synergieeffekte zu nutzen und direkte – auch räumliche - Kooperation zu ermöglichen. 
Insofern ist der Standort alternativlos.

 5.3 Zusätzliche Angaben

 5.3.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der 
Umweltprüfung; Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der 
Angaben

Für die Erstellung des Umweltberichts wurde auf vorhandene und öffentlich zugängliche 
Quellen und Planwerke zurückgegriffen, da diese in der für die Planung ausreichenden 
Detailschärfe vorliegen. Zudem wurde auf die Ergebnisse durchgeführter Gutachten zu-
rückgegriffen.
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

 5.3.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen 
Umweltauswirkungen

Die voraussichtlichen wesentlichen Umweltauswirkungen sind baubedingt. Daher können 
die Auswirkungen im Rahmen der üblichen bauaufsichtlichen Tätigkeit überwacht wer-
den. Gesonderte Überwachungsmaßnahmen sind nicht erforderlich.

 5.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung

Die Gemeinde Eddelak möchte in Kooperation mit den Nachbargemeinden Averlak und 
Dingen eine Kindertagesstätte mit Krippenbereich errichten. Damit kommt sie ihrem 
Auftrag nach, den rechtlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen. Zu die-
sem Zweck soll im Plangebiet (Größe 8.800 qm) eine Kindertagesstätte entstehen, die 
sowohl in gewachsene Siedlungsstrukturen eingebettet ist, zum anderen vorhandene 
Synergieeffekte nutzen kann (Erschließung, Kooperation mit Grundschule, Anbindung an 
Wohnsiedlung). Der Kindergarten hat eine Größe von maximal 2.500 qm. Um Planungs-
recht zu schaffen, stellt die Gemeinde den Bebauungsplan Nr. 10 auf. Parallel erfolgt die
6. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde.

Gesetzlich geschützte Biotope wie Kleingewässer und Schilfröhricht werden im B-Plan 
festgesetzt und bleiben erhalten. Ebenso wird der Erlen-Bruch als erhaltenswerte Fläche
festgesetzt. Der Verlust an Lebensraum wird an anderer Stelle ausgeglichen.

 5.3.4 Quellenangabe

Dem Umweltbericht liegen folgende Quellen, die für Beschreibungen und Bewertungen 
herangezogen wurden, zu Grunde:

 Landwirtschafts- und Umweltatlas des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume Schleswig-Holstein (www.umweltdaten.landsh.de)

 Vogelwelt Schleswig-Holsteins, Bd 5 Brutvogelatlas; Berndt, Koop, Struwe-Juhl; 
Wachholtz Verlag, 2003

 Neuer Biologischer Atlas, Heydemann; Wachholtz Verlag 1997

 Digitaler Atlas Nord (www.danord.gdi-sh.de) 

 Ortsbegehung

 Landschaftsplan Gemeinde Eddelak; UAG Umweltplanung  und  -audit GmbH, Kiel;
Jahr 1999

 Geotechnisches Gutachten, Neubau einer Kindertagesstätte, Eddelak; Geo Roh-
wedder, Ingenieurbüro für Spezialtiefbau und Geotchnik GmbH; 05.02.2020

 Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse und Biotoptypenkartierung zum 
Bebauungsplan Nr. 10 „Kindergarten“,  UAG Umweltplanung und –audit GmbH, 
24103 Kiel; 24.08.2022

 Landschaftrahmenplan für den Planungsraum III, Erläuterungen Seite 297; Heraus-
geber: Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung des Landes Schleswig-Holstein, Mercatorstraße 3, 24106 Kiel; Jahr 2020
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

 6 Rechtsgrundlagen

Dem Bebauungsplan (B-Plan) liegen folgende Rechtsnormen zugrunde:

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Juni
2021 (BGBl. I S. 1802). 

2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBl. I S. 3786). 

3. 5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Pla-
ninhalts  (Planzeichenverordnung  1990  -  PlanzV  90)  vom  18.  Dezember  1990
(BGBL.1991 I S.58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017
(BGBl. I S. 1057).

4. Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden
ist.

5. Gesetz zum Schutz der Natur des Landes Schleswig-Holstein  (Landesnaturschutz-
gesetz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 2010, 301), zuletzt geändert
durch Art. 1 des Gesetzes vom 27.05.2016 (GVOBl. S. 162) 

6. Gesetz über die Landesplanung des Landes Schleswig-Holstein (Landesplanungsge-
setz - LPlG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Januar 2014, GVOBl.
Schl.-H., S.8)

7. Landesentwicklungsplan S-H (LEP), festgestellt am 13. Juli 2010 (Amtsbl. 2010,
719)

8. Regionalplan für den Planungsraum IV des Landes Schleswig-Holstein, festgestellt
am 18.04.2005 (Amtsbl. Schl.-H. 2005, Seite 295)
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

Anhang – Fotos des Plangebietes 

BILD 1: Blick vom südlichen Rand über das Plangebiet Richtung Norden. Im Vordergrund Baum-
strukturen im südlichen Bereich des Plangebietes. Im Hintergrund Bebauung an der Schulstraße. 

BILD 2: Blick von Norden auf den südlichen Teil des Plangebietes. Links im Hintergrund Bebauung
in der Straße Warferdonn.  
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Begründung zum Bebauungsplan Nr. 10 – Gemeinde Eddelak

BILD 3: Blick Richtung Nordosten über den nördlichen Bereich des Plangebietes (Standort Kita).
Im Hintergrund Bebauung Warferdonn und Schulstraße. 

BILD 4: Blick Richtung Norden über den nördlichen Bereich des Plangebietes (Standort Kita). Im
Hintergrund Bebauung Schulstraße und Warferdonn. 
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